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Der Samtgemeindeblirgermeister Zeven, 20.11.2018

Beschlussvorlage
Nr. G/106/2016-21
Gemeinde Gyhum

Beratungsfolge Termin

Jugend-, Sport- und Kulturausschuss Gyhum

Verwaltungsausschuss Gyhum

Gemeinderat Gyhum

TOP: 6. Anderung der Satzung liber den Betrieb und die Benutzung fiir die
Kindertagesstatten (Kitas) der Gemeinde Gyhum vom 19.01.2012

Anlagen: Satzungsentwurf

Sachverhalt/Begriindung (ggf. mit haushaltsmaRiger Beurteilung):

Zum Kindergartenjahr 2018/19 wurde von der Landesregierung die Beitragsfreiheit fir Kinder-
gartenkinder beschlossen. Im Hinblick hierauf ist die vorgenannte Satzung der Gemeinde
Gyhum zu Uberarbeiten. Gleichzeitig sind inhaltliche Anderungen vorzunehmen. Im anliegenden
Satzungsentwurf sind die Anderungen kursiv dargestellt.

In § 3 wird Absatz 6 eingeflgt: ,Die Aufnahme erfolgt grundsatzlich fur das gesamte Be-
treuungsjahr mit den in der Anmeldung beantragten Betreuungszeiten. Anderungen der
Betreuungszeiten sind schriftlich zu beantragen.

§ 5 Abs. 1 erhalt eine genauere Erklarung zum Beginn des Betreuungsjahres durch die Einfi-
gung folgenden Satzes: ,Der Beginn der tatsachlichen Betreuung ist abhdngig vom Ende
der schulischen Sommerferien und kann vom rechtlichen Aufnahmetermin abweichen.*

Um die vom Rat der Gemeinde Gyhum beschlossene Ganztagsbetreuung tatsachlich umsetzen
zu kénnen, misste die zusatzliche Abholzeit (13.00 Uhr) gestrichen werden.

Zur Gewabhrleistung der Qualitat in den Kitas wird folgende Regelung getroffen: ,An zwei Tagen
im Betreuungsjahr werden die Einrichtungen zum Zwecke der Evaluierung der eigenen
Kita-Arbeit sowie fiir eine Fortbildungsveranstaltung geschlossen. Diese SchlieBtage
sind individuell von den einzelnen Kitas zu organisieren.”

Die Beitragsfreiheit fiur Kindergartenkinder greift seit August 2018. Es sind max. 8 Stunden Be-
treuung taglich in einer Kita gebuhrenfrei. In dieser festgelegten Betreuungszeit sind auch die
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Sonderdienste beinhaltet. Dies bedeutet in der Praxis, dass bei einer Betreuung Uber 8 Stunden
taglich ein Gebuhrenbescheid erstellt werden muss. Hier wiirden nach der jetzigen Satzung die
BetreuungsgebUhren anteilig Gber die Einkommensstaffelung berechnet werden missen. Der
Arbeitsaufwand steht in keinem Verhaltnis zu den Einnahmen. Daher sollte zur Vereinfachung
ein fester Gebuhrensatz von 40,00 €/mtl. fur jede angefangene Betreuungsstunde festgesetzt
werden. Bei Fortsetzung der jetzigen Gebuhrenstaffelung wirde die anteilige Gebuhr fur 5 Wo-

chenstunden in der Héchststufe 35 € betragen. Die Anderung sollte vorsorglich in die Satzung
aufgenommen werden.

Diese Neuerungen ziehen Anderungen in den §§ 8, 8a und 9 nach sich:

§ 8 (Benutzungsgebihren):
(1) Fdar die Betreuung in den Kitas sind monatliche Benutzungsgebihren zu entrichten (s. § 9
Staffelungsantrag). Sie betragen in der héchsten Einkommensstufe (Stufe 6) pro Kind

vormittags ganztags
fiur tber 8 Std. Betreuungszeit
25 Std. (inkl. Sonderdienst)
je angefangene Betreuungsstunde
Kindergartenbetreuung --- 40,00 €
Krippenbetreuung 237,50 € ---

(2) Die Benutzungsgebiihren werden fiir 12 Monate im Betreuungsjahr (01.08. bis 31.07.)
erhoben.

(3) Kinder sind ab dem ersten Tag des Monats, in dem sie das dritte Lebensjahr vollen-
den, nach MaRgabe des § 21 KiTaG erstmalig fiir das Kindergartenjahr 2018/19 bei-
tragsfrei. Ubersteigt die vereinbarte Betreuungszeit einschlieBlich evtl. Sonderdiens-
te 8 Stunden taglich, wird fiir jede dariiber hinaus gehende angefangene Betreu-
ungsstunde eine Benutzungsgebiihr von 40,00 € festgesetzt.

§ 8a ist ersatzlos zu streichen.

§ 9 (Benutzungsgebuhren - Staffelung, Geschwisterermafligung):
(1) Auf Antrag ist die Benutzungsgebtihr nach § 8 Abs. 1 gestaffelt nach Familiennettoein-
kommen und den im Haushalt lebenden Personen gemal folgender Tabelle festzusetzen:

Kindergarten Krippe
fur Gber 8 Std. Betreuungszeit (inkl. Sonderdienst) vormittags
je angefangene Betreuungsstunde 25 Std.
€ €

Stufe 1 137,50
Stufe 2 157,50
Stufe 3 177,50
Stufe 4 40,00 197,50
Stufe 5 217,50
Stufe 6 237,50
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In § 9 Abs. 4 ist die Berlicksichtigung von Einkommensveranderungen genauer zu regeln:
~WVenn sich das Familiennettoeinkommen im Laufe des Betreuungsjahres auf Dauer um mehr
als 15 % verringert, kann auf Antrag das geringere Einkommen zugrunde gelegt werden. Die
Neufestsetzung der Gebuhr gilt dann rickwirkend zum Beginn des Antragsmonats. § 9
Abs. 2 gilt entsprechend. Eine Erhéhung des Familiennettoeinkommens ist der Gemeinde
Gyhum bzw. dem Trager zwecks Neuberechnung anzuzeigen. In diesem Fall gilt die Neufest-
setzung der Gebiihr ab dem Folgemonat der Verdnderung.

§ 10 erhalt einen weiteren Absatz: ,Wird eine Einrichtung aus gesundheitlichen Griinden,
auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder aus anderen zwingenden Griinden ge-
schlossen, haben die Eltern/Personensorgeberechtigten keinen Anspruch auf Betreuung
und/oder Schadenersatz.”

§ 11 — Datenverarbeitung — wird neu eingefihrt:

(1) Zur Ausfihrung dieser Satzung, der daraufhin erlassenen erganzenden Vorschriften
und zur Sicherstellung der nach dem Gesetz iiber Tageseinrichtungen fur Kinder
(KiTaG) wahrzunehmenden Aufgaben dirfen die damit befassten Stellen der Ge-
meinde Gyhum personenbezogene Daten in dem erforderlichen Umfang erheben und
verarbeiten. Zu diesen Daten gehoéren insbesondere auch Vor- und Zuname, Ge-
burtsdaten und Anschriften der Kinder und sorgeberechtigten Personen sowie sons-
tige Daten zu Erreichbarkeiten.

(2) Aus den vorgenannten Griinden darf die bei der Gemeinde Gyhum fiir melderechtli-
che Angelegenheiten zustidndige Stelle auch erforderliche personenbezogene Daten
aus dem Melderegister an die in Abs. 1 genannten Stellen der Gemeindeverwaltung
tibermitteln. Dariiber hinausgehende rechtlich bestehende Verpflichtungen zur Wei-
tergabe personenbezogener Daten bleiben hiervon unberiihrt.

(3) Die fiir die in Abs. 1 genannten Zwecke gespeicherten Daten sind zu I6schen, sobald
das Erfordernis fiir eine weitere Verarbeitung fiir diese Aufgaben nicht mehr besteht.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschlieRt die 6. Satzung zur Anderung der Satzung tber den Betrieb und die Benut-
zung fur die Kindertagesstatten (Kitas) der Gemeinde Gyhum vom 19.01.2012 gem. vorliegen-
dem Entwurf.

Federfuhrend Mitzeichnend Einverstanden
OE | Zeichen/Datum OE Zeichen/Datum Zeichen/Datum
AV
3 2 Gemeindedirektor

G/106/2016-21 Seite 3 von 3



	FLD_VONAME
	Datum
	Beratungsfolge
	Anlage
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung

